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Einleitung 

Menschenhandel stellt einen Bereich der besonders schweren Kriminalität von 
grenzüberschreitender Dimension dar, den es aufgrund seiner Art und der Aus-
wirkungen der Menschenhandelsstraftaten auf einer gemeinsamen Grundlage zu 
bekämpfen gilt (vgl. Art. 83 AEUV).1 Die „Ware“ Mensch wird zum Gegenstand 
illegaler Geschäfte, die Betroffenen werden ihrer Freiheit beraubt, um sodann 
unter der Kontrolle einer anderen Person Arbeiten, zu zum Teil menschenun-
würdigen Bedingungen, zu verrichten.2 Sie werden verschleppt, verkauft und 
misshandelt. Insbesondere Deutschland stellt sich als Zielland für potentielle 
Taten aufgrund seiner zentralen Lage und der regen Teilnahme am weltweit 
agierenden Wirtschaftsmarkt für viele Täter als besonders attraktiv dar.3  
Mit dem Zusammenwachsen der Arbeitsmärkte ging auch ein Anstieg der aus-
beuterischen Verhaltensweisen auf dem Arbeitsmarkt einher. Weltweit beläuft 
sich der durch „moderne Sklaverei“ erwirtschaftete jährliche Profit auf ca. 150 
Milliarden US-Dollar.4 Für den „boomenden Markt“ sind nicht zuletzt die stän-
dige Verfügbarkeit „billiger“ Arbeitskräfte sowie die Möglichkeit der jederzeiti-
gen Austauschbarkeit der oftmals aus dem Ausland stammenden und erheblich 
unterbezahlten Arbeitskräfte verantwortlich. 
Im Zuge der Neukonzeption der Strafvorschriften zur Bekämpfung des Men-
schenhandels (§§ 232 ff. StGB a. F.)5 wurde die Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates v. 5.4.2011 (RL 2011/36/EU)6 in deutsches Recht 
transferiert. Seither unterscheidet das nationale Strafrecht zwischen Menschen-
handel (§ 232 StGB), Zwangsprostitution (§ 232a StGB) und Zwangsarbeit 

                                                           
1 Zwischen 2010 und 2012 wurde 30146 Opfer des Menschenhandels innerhalb der EU registriert, 

vgl. Eurostat, Trafficking in human beings, S. 10. Die Verhütung und Bekämpfung des Men-
schenhandels stellt ein vorrangiges Ziel der Europäischen Union (EU) und der Mitgliedstaaten 
dar, vgl. (1) Erwägungsgrund zur RL 2011/36/EU; Abl. EU 2011 Nr. L 101, S. 1. 

2 Wie bspw. in der Textilindustrie, Landwirtschaft oder in der der Fleischindustrie, vgl. Meißing, 
für WAZ , „Moderne Sklaverei“ v. 2.8.2013, abrufbar unter: http://www.derwesten.de/ 
wirtschaft/druck-auf-die-fleisch-industrie-wegen-moderner-form-der-sklaverei-id8269276.html, 
Stand: 1.6.2016. 

3 Vgl. Knospe, RdA 2011, 348. 
4 Vgl. ILO, Profits and Poverty, S. 13. 
5 BT-Drs. Nr. 18/9095; BGBl. 2016 I, S. 2226 ff. 
6 Vollständiger Titel: „Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 

April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer 
sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates“, Abl. EU 2011 Nr. L 101. 

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018
A-L. Spitzer, Strafbarkeit des Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft, 
Juridicum – Schriftenreihe zum Strafrecht DOI 10.1007/978-3-658-19255-6_1



2 Einleitung 

(§ 232b StGB).7 Da es im Rahmen dieser Studie nicht möglich ist, alle im Zu-
sammenhang mit dem Kriminalitätsbereich des Menschenhandels aufgeworfenen 
Fragen einer detaillierten und vollständigen Untersuchung zu unterziehen, kon-
zentriert sich die vorliegende Arbeit mit Bedacht auf die Strafvorschriften des 
Menschenhandels zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 232, 
232b StGB).  
 
Gemäß § 232 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft, „wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen 
oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Aufent-
halt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter 
einundzwanzig Jahren anwirbt, befördert, weitergibt, beherbergt oder aufnimmt, 
wenn 

1. diese Person ausgebeutet werden soll  
a) bei der Ausübung der Prostitution oder bei der Vornahme 
sexueller Handlungen an oder vor dem Täter oder einer dritten 
Person oder bei der Duldung sexueller Handlungen an sich 
selbst durch den Täter oder eine dritte Person, 
b) durch eine Beschäftigung, 
c) bei der Ausübung der Bettelei oder 
d) bei der Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen 
durch diese Person, 

2. diese Person in Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder 
in Verhältnissen, die dem entsprechen oder ähneln, gehalten werden 
soll oder 
3. dieser Person rechtswidrig ein Organ entnommen werden soll“. 

Ausbeutung durch eine Beschäftigung im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchsta-
be b liegt vor, wenn die Beschäftigung aus rücksichtslosem Gewinnstreben zu 
Arbeitsbedingungen erfolgt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Ar-
beitsbedingungen solcher Arbeitnehmer stehen, welche der gleichen oder einer 
vergleichbaren Beschäftigung nachgehen (ausbeuterische Beschäftigung). 
                                                           
7 In § 233 StGB wird zudem die Ausbeutung der Arbeitskraft unter Strafe gestellt. 



Einleitung 3 

Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird nach § 232b 
Abs. 1 StGB bestraft, „wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönli-
chen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem 
Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person 
unter einundzwanzig Jahren veranlasst,  

1. eine ausbeuterische Beschäftigung (§ 232 Absatz 1 Satz 2) aufzuneh-
men oder fortzusetzen,  
2. sich in Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldnerknechtschaft oder in 
Verhältnisse, die dem entsprechen oder ähneln, zu begeben oder 
3. die Bettelei, bei der sie ausgebeutet wird, aufzunehmen oder fortzu-
setzen“.  

Die Richtlinie des Europäischen Parlaments (EP) und des Rates der Europäi-
schen Union (Rat) vom 5.4.2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Men-
schenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des RB 
2002/629/JI (RL 2011/36/EU)8 trägt dem Erfordernis, das Kriminalitätsfeld 
„Menschenhandel“ auf einer gemeinsamen Grundlage zu bekämpfen, Rechnung, 
indem sie die Mitgliedstaaten zum Erlass strafrechtlicher Bestimmungen zur 
Bekämpfung des Menschenhandels verpflichtet und Mindestvorschriften zur 
Definition von Strafen und Straftaten im Bereich Menschenhandel festlegt. Ne-
ben dem Schutz der Rechte der Opfer sind eine rigorose Prävention und Strafver-
folgung vorrangige Ziele der RL 2011/36/EU.9 Um jüngsten Erscheinungsfor-
men des Kriminalitätsbereichs entgegenzuwirken, ist das der RL 2011/36/EU 
zugrunde liegende Konzept dafür, was unter Menschenhandel zu verstehen ist, 
weiter gefasst als im Rahmenbeschluss des Rates v. 19.7.2002 
(RB 2002/629/JI)10 und in anderen internationalen Übereinkommen. 11 Die Mit-

                                                           
8 ABl. EU 2011 Nr. L 101. 
9 Vgl. (7) Erwägungsgrund zur RL 2011/36/EU; Abl. EU 2011 Nr. L 101, S. 2. Mit dem Erlass der 

Richtlinie RL 2011/36/EU machte die Europäische Union erstmals von ihrer seit dem Inkrafttre-
ten des Vertrags von Lissabon bestehenden originären Strafrechtsangleichungskompetenz Ge-
brauch. Die mit der Richtlinie verfolgten Ziele sind gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV für die Mit-
gliedstaaten verbindlich, wobei die Wahl der Form und des Mittels in Bezug auf die Umsetzung 
hierbei den innerstaatlichen Stellen obliegt. 

10 Vollständiger Titel: „Rahmenbeschluss des Rates vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Men-
schenhandels“, ABl. EG 2002 Nr. L 203. 

11 Vgl. (11) Erwägungsgrund zur RL 2011/36/EU; Abl. EU 2011 Nr. L 101, S. 2 und Teil 1 B. I.  



4 Einleitung 

gliedstaaten hatten die RL 2011/36/EU bis zum 6.4.2013 in nationales Recht 
umzusetzen (vgl. Art. 22 Abs. 1 RL 2011/36/EU)12. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist ihrer Umsetzungsverpflichtung jedoch erst im Oktober 2016 
nachgekommen.13 
Von herausragender Bedeutung im Bereich der Bekämpfung des Menschenhan-
dels sind neben den Bestimmungen der RL 2011/36/EU die Vorschriften des 
Art. 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und des Art. 5 der 
Grundrechtecharta der Europäischen Union (GRCh).  
 
Art. 4 EMRK bestimmt:  
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. 
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
(3) Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gilt 

a) eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird, der 
unter den Voraussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die 
bedingt entlassen worden ist; 
b) eine Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung, die an 
die Stelle des im Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in 
Ländern, wo die Dienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt 
ist; 
c) eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notstände oder Kata-
strophen das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen; 
d) eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten 
gehört. 
 

Art. 5 GRCh bestimmt:  
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. 
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
(3) Menschenhandel ist verboten. 
 
                                                           
12 Nach Art. 22 Abs. 1 RL 2011/36/EU hatten die Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften in Kraft zu setzen, um der Richtlinie vor dem 6.4.2013 nachzukommen. 
13 Vgl. BT-Drs. Nr. 18/9095, BGBl. 2016 I, S. 2226 ff. 
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In Anbetracht der einschlägigen europarechtlichen Bestimmungen stellt sich 
insbesondere die Frage nach den Auswirkungen dieser Vorgaben auf das natio-
nale Menschenhandelsstrafrecht: Welche Anforderungen stellt das Unionsrecht 
an die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Verhütung und die Bekämpfung des 
Menschenhandels? Welchen Einfluss entfalten die europarechtlichen Vorgaben 
auf das nationale Menschenhandelsstrafrecht – lassen sich aus den europarechtli-
chen Bestimmungen positive Schutzpflichten ableiten? Wird das nationale Men-
schenhandelsstrafrecht dem in Art. 2 RL 2011/36/EU beschriebenen Konzept 
dafür, was unter Menschenhandel zu verstehen ist, gerecht? Kann vor dem Hin-
tergrund der heutigen Verhältnisse an dem tradierten Begriffsverständnis von 
Sklaverei festgehalten werden? Sind Sklaverei und Leibeigenschaft trotz unions-
rechtlicher Vorgaben in Deutschland nicht verwirklichbar?14 Was versteht man 
unter Schuldnerknechtschaft? Hat die äußerst weitgefasste Ausbeutungsvariante 
der Beschäftigung zu ungünstigen Arbeitsbedingungen weiterhin Bestand? Wann 
liegt überhaupt ein auffälliges Missverhältnis vor? Sind die neugefassten Straf-
vorschriften zur Bekämpfung des Menschenhandels mit dem Unionsrecht kom-
patibel?  
Die Arbeit legt die terminologischen Aspekte in Bezug auf den Kriminalitätsbe-
reich des Menschenhandels dar und hilft dabei, die europarechtlichen Vorgaben 
zum Menschenhandelsstrafrecht zu ergründen und abzustecken. Insbesondere 
gilt es, bestehende Lücken in Hinblick auf die Auslegung der RL 2011/36/EU zu 
schließen, indem die Bestimmungen der RL 2011/36/EU mit strafrechtsrelevan-
tem Inhalt in einer bisher in der Literatur nicht ersichtlichen Ausführlichkeit 
dargestellt werden.  
Ziel ist es, die Kompatibilität der §§ 232, 232b StGB mit dem Unionsrecht zu 
untersuchen und dem Schattendasein des § 232b StGB (früher § 233 StGB 

                                                           
14 Die Rechtsprechung und die herrschende Meinung im Schrifttum gingen bisher davon aus, dass 

die Ausbeutungsformen der „Sklaverei“ und „Leibeigenschaft“ in Deutschland nicht 
verwirklichbar seien. Lediglich vereinzelt wird in der Literatur der Ansatz vertreten, dass an den 
tradierten Begriffsbestimmungen nicht weiter festgehalten werden könne. Es gibt allerdings kei-
ne Autoren, die diesen Ansatz ausführlich begründen. Vor dem Hintergrund völker- und europa-
rechtlicher Vorgaben und nicht zuletzt aufgrund soziologischer Entwicklungen stellt sich die 
Frage, ob an der bisher herrschenden Meinung festgehalten werden kann. 
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a. F.)15 zu Gunsten eines klar bestimmbaren Anwendungsbereichs unter Berück-
sichtigung europarechtlicher Entwicklungen ein Ende zu bereiten. Die Tatsa-
chen, dass sich der Versuch der Umsetzung der RL 2011/36/EU über mehrere 
Legislaturperioden erstreckte und die Umsetzung erst im Oktober 2016 erfolgte, 
weisen auf die besondere Relevanz dieser Arbeit hin.16 Aus der Aktualität der 
dieser Untersuchung zugrunde liegenden Thematik folgt zugleich, dass die neu-
konzipierten Vorschriften im Bereich des Menschenhandelsstrafrechts, soweit 
ersichtlich, bisher nicht Gegenstand wissenschaftlicher Abhandlungen sind.  
Im ersten Teil gilt es, die für diese Schrift relevanten Begriffsverständnisse zu 
ermitteln und das konkrete Kriminalitätsfeld des Menschenhandels zur Ausbeu-
tung der Arbeitskraft einzugrenzen. In diesem Kontext taucht unweigerlich die 
Frage auf, was überhaupt unter „Menschenhandel“ zu verstehen ist. Eine Ant-
wort hierauf lässt sich jedoch nicht ohne nähere Betrachtung der bisher im Zu-
sammenhang mit der Bekämpfung des Menschenhandels hervorgebrachten völ-
kerrechtlichen Übereinkommen finden. Hieran schließt sich die Darstellung der 
verschiedenen Erscheinungsformen des Menschenhandels sowie die konkrete 
Abgrenzung zur Kriminalitätsform des Menschenschmuggels an.  
Neben „Menschenhandel“ beschreibt der Ausdruck „Arbeitskraft“ einen zentra-
len Begriff dieser Studie, den es in Hinblick auf die zu schützenden Rechtsgüter 
genauer einzuordnen und zu konkretisieren gilt. Mit Blick auf die aktuellen Ent-

                                                           
15 Im Bereich des Menschenhandels zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233 StGB 

a. F.) wurden im Jahr 2014 „nur“ 11 Ermittlungsverfahren abgeschlossen, Bundeskriminalamt, 
Menschenhandel Bundeslagebericht 2014, S. 8. Der nationale Tatbestand des Menschenhandels 
zur Ausbeutung der Arbeitskraft fristete hierzulande im juristischen Alltag ein Schattendasein. 
Oftmals stand nur § 232 Abs. 1 StGB a. F. im Mittelpunkt der Debatte. § 233 StGB a. F. sah sich 
indessen einhellig erheblicher Kritik ausgesetzt, vgl. hierzu u. a. Fischer, StGB, § 233 Rn. 1; 
Gercke, in: GKR, Arbeitsstrafrecht, S. 209.; Schroeder, NJW 2005, 1393, 1396; Schroth, in: 
AK-StGB, § 233 Rn. 2. Auch die mediale Berichterstattung fokussiert sich vorwiegend auf Fälle 
der sexuellen Ausbeutung. Hierfür ist wahrscheinlich die erhebliche Divergenz der konkreten 
Opferzahlen ursächlich, doch wird eine derart einseitige Berichterstattung dem tatsächlichen Bild 
des Menschenhandels keineswegs gerecht. Unter anderem veranlasste dies die Europäische 
Kommission dazu, darauf hinzuweisen, dass sich die Forschung im Bereich des Menschenhan-
dels insbesondere auf Fälle der Zwangsarbeit außerhalb der Sexindustrie beziehen müsse, vgl. 
den Bericht der Sachverständigengruppe Menschenhandel der EU-Kommission v. 22.12.2004, S. 
25. 

16 An dieser Stelle sei auf die verschiedenen Gesetzentwürfe zur Umsetzung der RL 2011/36/EU 
hingewiesen, vgl. BT-Drs. Nr. 17/13706, 17/14193; BT-Drs. Nr. 18/4613. 
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wicklungen auf dem Gebiet des sogenannten „Billiglohnsektors“17 stellt sich 
unweigerlich die Frage, ob angesichts der heutigen Gegebenheiten noch an der 
klassischen Definition von Sklaverei festgehalten werden kann oder ob sich die 
Normsituation18 der zur Bekämpfung der Ausbeutung der Arbeitskraft hervorge-
brachten Vorschriften gewandelt hat. Daher soll das Begriffsverständnis der 
Ausbeutungsform der Sklaverei anhand einer soziologisch-tatsächlichen Analyse 
herausgearbeitet werden. Diese Ausführungen bilden den Grundstein der darauf-
folgenden Untersuchung. 
Der zweite Teil dieser Arbeit ist der Analyse der einschlägigen europarechtlichen 
Vorschriften gewidmet. Es gilt, das Normprogramm von Art. 4 Abs. 1 EMRK 
und Art. 5 GRCh unter Berücksichtigung der zuvor gewonnenen Untersuchungs-
ergebnisse zu durchleuchten und ihren Einfluss auf das nationale Strafrecht zu 
ermitteln. In Hinblick auf die Frage nach der Kompatibilität der §§ 232, 
232b StGB mit dem Unionsrecht bildet die ausführliche Untersuchung der straf-
rechtlich relevanten Bestimmungen der RL 2011/36/EU den Schwerpunkt der 
Betrachtung.  
Nachdem in den beiden vorangegangenen Teilen die terminologischen Aspekte 
in Bezug auf den Kriminalitätsbereich des Menschenhandels dargelegt und die 
europarechtlichen Vorgaben zum Menschenhandelsstrafrecht ergründet wurden, 
beschäftigt sich der dritte Teil dieser Studie mit der Untersuchung der §§ 232, 
232b StGB. Ziel ist es, den Regelungsgehalt der §§ 232, 232b StGB unter gebüh-
render Beachtung der unionsrechtlichen Vorgaben der RL 2011/36/EU und des 
Art. 5 GRCh darzulegen, um im Anschluss hieran die Kompatibilität der Straf-
vorschriften mit den unionsrechtlichen Vorgaben zu untersuchen. Es gilt heraus-
zuarbeiten, ob und inwieweit sich die zuvor gewonnenen Erkenntnisse auf die 
Tatbestände der § §§ 232, 232b StGB auswirken, bzw. in welchem Maß sie im 

                                                           
17 Weltweit beläuft sich der durch „moderne Sklaverei“ erwirtschaftete jährliche Profit auf ca. 150 

Milliarden US-Dollar, vgl. ILO, Profits and Poverty, S. 13. 
18 Der Ausdruck „Wandel der Normsituation“ beschreibt im Rahmen dieser Arbeit den Umstand, 

dass sich die tatsächlichen Verhältnisse, die der Norm im Zeitpunkt des Erlasses zugrunde lagen, 
geändert haben. Mit der Folge, dass das vom historischen Gesetzgeber beabsichtigte Normver-
ständnis nicht mehr den heutigen Verhältnissen entspricht. Ähnlich Larenz, Methodenlehre, S. 
350 f. 
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Rahmen methodisch vertretbarer Auslegung fruchtbar gemacht werden können. 
Sklaverei und Zwangsarbeit beschreiben einen der schwersten Angriffe auf die 
persönliche Freiheit, weshalb die Untersuchung des § 232b StGB der Tatbe-
standsanalyse des § 232 StGB voranzustellen ist.  
Der Systematik der Strafvorschriften folgend sollen zunächst die verschiedenen 
Ausbeutungsvarianten ausführlich dargelegt werden. Im Anschluss hieran gilt es, 
die an die Tathandlung zu stellenden Anforderungen zu ergründen und unter 
Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben näher abzustecken. Ebenso ist 
es erforderlich, die in § 232b Abs. 3 und 4 StGB und § 232 Abs. 2 und 3 StGB 
statuierten besonders schweren Formen der Zwangsarbeit bzw. des Menschen-
handels näher zu analysieren.  
Da sich die grundlegende Neugestaltung der §§ 232 ff. StGB nicht auf den Men-
schenhandel als solchen beschränkt, sondern zudem die nachfolgende Ausbeu-
tung des Opfers in den Blick genommen hat, gilt es darüber hinaus, die straf-
rechtlichen Vorschriften der §§ 233, 233a StGB näher zu betrachten.19 
In einem letzten Schritt sollen die gewonnenen Untersuchungsergebnisse anhand 
der Systematik des Art. 2 RL 2011/36/EU aufgezeigt werden, um sodann die 
oben genannte Leitfrage abschließend beantworten zu können. 
 

                                                           
19 BT-Drs. Nr. 18/9095, S. 19; BGBl. 2016 I, S. 2226 ff. 



 
Erster Teil – Einführung und Begriffsbestimmung 

A. Einführung 

Seit vielen Jahrzehnten bestehen sowohl auf nationaler als auch auf internationa-
ler Ebene Bestrebungen, den Kriminalitätsbereich des Menschenhandels, nicht 
zuletzt aufgrund der hiermit stets verbundenen erheblichen Verletzung der Men-
schenwürde, zu bekämpfen. Zahlreiche Übereinkommen und nationale Vor-
schriften zeugen von den Anstrengungen, die unternommen wurden, um diesem 
Phänomen entgegenzuwirken. Im Mittelpunkt dieser Vorschriften stand vorran-
gig jedoch meist die Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der Prosti-
tution. Zwar nimmt diese Ausbeutungsmodalität den größten Bereich des Krimi-
nalitätsfelds ein, was sich eindeutig durch die entsprechenden Opferzahlen und 
die diesbezüglich abgeschlossenen Ermittlungsverfahren belegen lässt,20 doch 
gibt es weitere, ebenso menschenunwürdige Erscheinungsformen, die keines-
wegs Phänomene der Vergangenheit sind, wie die im Mittelpunkt dieser Arbeit 
stehende Ausbeutung der Arbeitskraft.  
Die zahlreichen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Menschenhandels bie-
ten Anlass, sich zunächst einmal näher mit dem Verständnis des Kriminalitäts-
phänomens „Menschenhandel“ im Rahmen einer historisch-chronologischen 
Dokumentation der verschiedenen Abkommen auseinanderzusetzen. In diesem 
Zusammenhang soll ein dieser Studie zugrunde liegendes Begriffsverständnis 
ermittelt werden, auf dessen Grundlage die weitere Untersuchung aufbaut. Hier-
für ist es erforderlich, völkerrechtliche, europäische sowie nationale Definitions-
verständnisse zu erörtern und vom Begriff „Menschenschmuggel“ abzugrenzen. 
Vorweg kann jedoch bereits auf den enormen Umfang des Kriminalitätsbereichs 
„Menschenhandel“ hingewiesen werden, sodass es zudem gilt, die verschiedenen 
Erscheinungsformen aufzuzeigen, um den konkreten Untersuchungsgegenstand 
des „Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft“ näher einzugrenzen. 
 

                                                           
20 Bundeskriminalamt, Menschenhandel Bundeslagebericht 2014, S. 3 ff. 
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B. Menschenhandel 

Im Folgenden gilt es, ein dieser Schrift zugrunde liegendes Verständnis des Be-
griffs „Menschenhandel“ herauszuarbeiten und das konkrete Kriminalitätsfeld 
des Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft einzugrenzen. Hierfür ist 
es erforderlich, sowohl völkerrechtliche als auch europarechtliche Definitionen 
aufzuzeigen.  
 
I. Begriffsverständnis des Menschenhandels 

1. Begriffsverständnis in völkerrechtlichen Rechtsakten 

Die ersten Bestrebungen zur Bekämpfung des Menschenhandels stehen im Zu-
sammenhang mit dem Mädchen- und Frauenhandel. Mit dem am 18.5.1904 er-
folgten Erlass des „Internationalen Übereinkommens zur Gewährleistung eines 
wirksamen Schutzes gegen das unter dem Namen „Mädchenhandel“ bekannte 
verbrecherische Treiben“21 und mit dem am 4.5.1910 erlassenen „Internationalen 
Übereinkommen zur Bekämpfung des Mädchenhandels“22 wurde ein Grundstein 
für die Bekämpfung des Menschenhandels gelegt.23 Mit Ratifizierung des zuletzt 
genannten Übereinkommens verpflichteten sich die unterzeichnenden Staaten 
erstmalig dazu, strafrechtliche Sanktionen für bestimmte mit dem Mädchenhan-
del verbundene Verhaltensweisen zu erlassen.24 Nach Art. 1 des Übereinkom-
mens vom 4.5.1910 hatte derjenige eine Sanktion zu befürchten, „[der], um der 
Unzucht eines andern Vorschub zu leisten, eine minderjährige Frau oder ein 
minderjähriges Mädchen, selbst mit deren Einwilligung, zu unsittlichem Zwecke 
anwirbt, verschleppt oder entführt“25.  
Am 30.9.1921 wurde als Zusatzprotokoll zum Übereinkommen vom 18.5.1904 
das „Internationale Übereinkommen zur Unterdrückung des Frauen- und Kin-

                                                           
21 RGBl. 1905 II, 695. 
22 RGBl. 1913 Nr. 8, 31. 
23 Tretter, in: FS Ermacora, S. 527, 557; Pintaske, Palermo-Übereinkommen, S. 272, Zimmermann, 

Die Strafbarkeit des Menschenhandels, S. 41. 
24 Das zuvor abgeschlossene „Internationale Übereinkommen zur Gewährleistung eines wirksamen 

Schutzes gegen das unter dem Namen „Mädchenhandel“ bekannte verbrecherische Treiben“ 
vom 18.5.1904 enthielt hingegen nur die Verpflichtung, Verwaltungsmaßregeln zu verhängen. 

25 RGBl. 1913 Nr. 8, 31. 
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derhandels“ abgeschlossen, das erstmalig auch den Handel mit Jungen erfasste. 
Auf diese Weise erfolgte eine Gleichstellung beider Opfergruppen.26 Die zuvor 
abgeschlossenen Übereinkommen beschränkten sich, wenn auch nicht ausdrück-
lich, auf den Frauen- und Mädchenhandel „weißer Frauen“.27 Auf die zuerst 
dargestellten Maßnahmen nahm ebenso das am 11.10.1933 abgeschlossene „In-
ternationale Übereinkommen zur Unterdrückung des Handels mit volljährigen 
Frauen“28 Bezug. Insbesondere standen nun der Versuch einer strafbaren Hand-
lung im Sinne von Art. 1 des Übereinkommens vom 11.10.193329 sowie be-
stimmte Vorfeldmaßnahmen unter Strafe. Das Internationale Übereinkommen 
zur Unterdrückung des Handels mit volljährigen Frauen vom 11.10.1933 wurde 
allerdings vom nationalistischen Deutschen Reich nicht unterzeichnet.30 
Die „Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Menschenhandels 
und der Ausbeutung der Prostituierung anderer“ vom 2.12.194931 erfasste das 
vorrangige Ziel der Bekämpfung der Prostitution und diente der Vereinheitli-
chung der bisher erlassenen Übereinkommen.32 Um dieses Ziel zu verwirklichen 
waren alle in Verbindung mit der Prostitution stehenden Verhaltensweisen zu 
sanktionieren. Strafbewehrt war gemäß Art. 1 der Konvention vom 2.12.1949 die 
„um die Leidenschaften einer anderen Person zu befriedigen, dem Zwecke der 
Prostitution dienende Vermittlung, Anwerbung sowie ebenso das Ausnutzen, 
Beschaffen, Verleiten oder Verführen einer anderen Person, selbst bei Einwilli-
gung dieser“. Am Merkmal der Unbeachtlichkeit einer etwaigen Einwilligung 
zeigt sich, dass sich die Konvention gegen das Phänomen „Prostitution“ als sol-

                                                           
26 Dobler, Völkerrechtlicher Schutz des Kindes, S. 57; Pintaske, Palermo-Übereinkommen, S. 272. 
27 Tretter, in: FS Ermacora, S. 527, 557. 
28 LNTS Bd. 150, S. 431. 
29 Hiernach wurde bestraft, „wer, um der Unzucht eines andern Vorschub zu leisten, zu unsittli-

chem Zwecke in einem andern Lande eine volljährige Frau oder ein volljähriges Mädchen, selbst 
mit deren Einwilligung, anwirbt, verschleppt oder entführt, auch wenn die einzelnen Tatsachen, 
welche die Merkmale der strafbaren Handlung bilden, auf verschiedene Länder entfallen“, LNTS 
Bd. 150, S. 431. 

30 Vgl. hierzu Zimmermann, Die Strafbarkeit des Menschenhandels, S. 42. 
31 96 UNTS, S. 271. Die „Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Menschenhan-

dels und der Ausbeutung der Prostituierung anderer“ ist in Deutschland am 25.7.1951 in Kraft 
getreten. 

32 Zudem handelt es sich hierbei um das erste internationale Instrument der UN gegen den Men-
schenhandel, vgl. hierzu Pintaske, Palermo-Übereinkommen, S. 273, Zimmermann, Die Straf-
barkeit des Menschenhandels, S. 42 f. 
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ches richtete und diese sowie alle damit in Verbindung stehenden Verhaltens-
weisen zu bekämpfen versuchte.33 Deutschland hat die Konvention, wie viele 
weitere westeuropäische Staaten, weder unterzeichnet noch ratifiziert.  
Ratifiziert wurde hingegen die „Konvention der Vereinten Nationen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau“ vom 18.12.197934. Die Konven-
tion diente der Bekämpfung des Frauenhandels und beschränkte sich daher nicht 
nur auf die Bekämpfung der Prostitution. 
In den nachfolgenden Jahren wurde auch die Bekämpfung des Menschenhandels 
zum Schutz von Kindern in den Fokus völkerrechtlicher Übereinkommen ge-
stellt. So treffen sowohl das „Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 
20.11.1989“35 als auch das „Fakultativprotokoll vom 25.5.2000 zum Überein-
kommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die 
Kinderprostitution und die Kinderpornographie“36, Regelungen zur Bekämpfung 
des Kinderhandels als eine Form des Menschenhandels. Mit Art. 2 lit. a) des 
UN-Fakultativprotokolls wurde die erste ausschlaggebende37 Legaldefinition des 
Kinderhandels geschaffen.38 Im Mittelpunkt des in Art. 2 lit. a) des UN-
Fakultativprotokolls normierten Begriffsverständnisses stand allerdings die ge-
winnorientierte Weitergabe des Kindes, Ausbeutungsaspekte lassen sich der 
Definition hingegen nicht entnehmen. Gemäß Art. 2 lit. a) des UN-
Fakultativprotokolls wird der Verkauf von Kindern als „jede Handlung oder 
jedes Geschäft, mit denen ein Kind gegen Bezahlung oder für eine andere Ge-

                                                           
33 Vgl. Rolf, Die Bekämpfung des Frauenhandels, S. 108. 
34 UN-Doc. CEDAW/C/DEU/2. Die „Konvention der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder 

Form von Diskriminierung der Frau“ ist in Deutschland am 9.8.1985 in Kraft getreten, BGBl. 
1985 II, S. 647. Vgl. hierzu BmFSFJ, Übk d. Vereinten Nationen v. 18.12.1979, S. 7 ff. 

35 1577 UNTS, S. 3; BGBl. 1992 II, S. 121. Vgl ausführlich Bear, NJW 1993, 2209 ff. 
36 UN-Doc. A/RES/54/263. Das Fakultativprotokoll vom 25.5.2000 zum Übereinkommen über die 

Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinder-
pornographie wurde von der Bundesrepublik Deutschland zwar unterzeichnet, eine Ratifizierung 
erfolgte allerdings nicht, vgl. Zimmermann, Die Strafbarkeit des Menschenhandels, S. 44. 

37 Vgl. Demko, MRM 2007 (1), S. 7; Heppe, Die strafrechtliche Bekämpfung des Menschenhan-
dels, S. 10; Kartusch, Frauen- und Menschenhandel, S. 3. 

38 Daneben enthielt das UN-Fakultativprotokoll v. 25.5.2000 die Verpflichtung zur Pönalisierung 
bestimmter Verhaltensweisen sowie zur Schaffung von Maßnahmen zum Schutz der Opfer des 
Kinderhandels (vgl. Art. 8 UN-Fakultativprotokoll), ebenso wie Bestimmungen zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit im Rahmen entsprechender Ermittlungs-, Straf-, oder Ausliefe-
rungsverfahren (vgl. Art. 6 UN-Fakultativprotokoll). Vgl. hierzu Zimmermann, Die Strafbarkeit 
des Menschenhandels, S. 44. 
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genleistung von einer Person oder Personengruppe an eine andere übergeben 
wird“39 beschrieben. 
Hierauf folgend wurde im selben Jahr im Rahmen des UN-Zusatzprotokolls zur 
Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere 
des Frauen- und Kinderhandels in Ergänzung des Übereinkommens gegen 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität vom 15.11.200040 (ZP-
Menschenhandel)41 erstmalig eine völkerrechtliche Definition des Menschen-
handelsbegriffs verbindlich festgesetzt.42 Art. 3 lit. a) ZP-Menschenhandel defi-
niert Menschenhandel als „die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beher-
bergung oder Aufnahme von Personen durch die Androhung oder Anwendung 
von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, 
Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit 
oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur 
Erlangung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt über eine andere 
Person hat, zum Zwecke der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst mindestens die 
Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere Formen sexueller Ausbeutung, 
Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklavereiähnlicher 
Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von Organen“.43  
Hiernach stellt sich das Phänomen „Menschenhandel“ nicht als eine zum Erfolg 
führende Handlung, sondern als ein mehraktiger Gesamtprozess dar.44 Einbezo-
gen in den Schutzbereich sind sowohl Frauen, Männer und nach Art. 3 lit. c) und 

                                                           
39 BGBl. 2008 II, S. 1225. 
40 UN-Doc. A/RES/55/25; BGBl. 2005 II, S. 995 ff.  
41 Vollständiger Titel: „Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Men-

schenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (Palermo-Übereinkommen), 
BGBl. 2005 II, S. 995 ff. 

42 Durch das ZP-Menschenhandel wurde darüber hinaus das bis dato bestehende Bedürfnis eines 
allseits anerkannten und rechtsverbindlichen internationalen Instruments zur Bekämpfung des 
Menschenhandels befriedigt, vgl. Pintaske, Palermo-Übereinkommen, S. 276 f. Der Geltungsbe-
reich beschränkt des ZP-Menschenhandel ist jedoch auf die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität beschränkt (Vgl. Art. 4 ZP-Menschenhandel). 

43 BGBl. 2005 II, S. 996 f. Fraglich war in diesem Zusammenhang zunächst, ob die Definition 
lediglich den Handel mit Menschen zur sexuellen Ausbeutung oder noch weitere Ausbeutungs-
modalitäten umfassen sollte. Schließlich war letzteres der Fall. Vgl. hierzu Follmar-Otto, in: 
ders./Rabe, Menschenhandel in Deutschland, S. 16. 

44 Vgl. Lindner, Maßnahmen gegen Menschenhandel, S. 12. 
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d) ZP-Menschenhandel auch Kinder.45 Zwar beschränkt sich der Geltungsbereich 
des ZP-Menschenhandel auf grenzüberschreitende Taten krimineller Gruppen,46 
doch wirkte sich dieser Umstand nicht auf die Vorbildfunktion des in Art. 3 
lit. a) ZP-Menschenhandel normierten Begriffsverständnisses für die nachfol-
genden Definitionsansätze des Menschenhandelsbegriffs aus. 
Neben der in Art. 3 lit. a) ZP-Menschenhandel statuierten Definition enthält das 
ZP-Menschenhandel weitere, unter anderem dem Schutz der Opfer des Men-
schenhandels dienende Vorschriften.47 Exemplarisch ist hier Art. 6 ZP-
Menschenhandel zu nennen. Art. 6 ZP-Menschenhandel verpflichtet die Ver-
tragsstaaten dazu, die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um sicherzu-
stellen, dass die in Art. 6 Abs. 1 bis Abs. 6 ZP-Menschenhandel festgesetzten 
Regelungen zur Hilfe und zum Schutz der Opfer des Menschenhandels getroffen 
werden. 
Das Palermo-Übereinkommen48 sowie zwei der drei Zusatzprotokolle wurden in 
Deutschland im Anschluss an das 37. Strafrechtsänderungsgesetz (37. StrÄndG) 
v. 11.2.200549 am 1.9.2005 ratifiziert50. Mit Beschluss des Rates v. 29.4.2004 trat 
die EG dem Palermo-Übereinkommen und seinen Zusatzprotokollen bei.51  
Die Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels vom 
16.5.2005 (Europarats-Konvention)52 ist das jüngste der Bekämpfung des Men-
schenhandels dienende völkerrechtliche Dokument. Im Mittelpunkt der Konven-
tion steht neben der Verhütung und der strafrechtlichen Bekämpfung des Men-
schenhandels, insbesondere der Schutz der Menschenrechte der Opfer (Art. 1 

                                                           
45 Vgl. hierzu Pintaske, Palermo-Übereinkommen, S. 275. 
46 Diese Einschränkung folgt aus dem Umstand, dass es sich bei dem ZP-Menschenhandel um ein 

Zusatzprotokoll zum Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende, organisierte Kriminalität 
handelt. So auch: Heppe, Die strafrechtliche Bekämpfung des Menschenhandels, S. 10; Huber, 
in: SSH, EuStR; § 21 Rn. 6; Ritter, Verbot des Menschenhandels, S. 179. A. A. Lindner, Maß-
nahmen gegen Menschenhandel, S. 13. Nach Lindner gäbe es für eine Beschränkung des Gel-
tungsbereichs keinerlei Hinweise im Wortlaut der Definition. Zudem sei die Bestimmung hin-
sichtlich des einschränkenden Geltungsbereichs in Art. 4 der Definition in Art. 3 nachgeordnet. 

47 Vgl. Art. 6 bis 8 UN-ZP-Menschenhandel.  
48 Vollständiger Titel: „Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 

organisierte Kriminalität“ (Palermo-Übereinkommen), BGBl. 2005 II, S. 995 ff. 
49 BGBl. 2005 I, S. 239. 
50 BGBl. 2005 II, S. 995. Vgl. ausführlich Pintaske, Palermo-Übereinkommen, S. 271 ff. 
51 Pintaske, Palermo-Übereinkommen, S. 79. 
52 CETS No. 197. 
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Europarats-Konvention). Daneben wurde der Anwendungsbereich, im Vergleich 
zum ZP-Menschenhandel, erweitert.53 Wann Menschenhandel im Sinne der 
Konvention vorliegt, richtet sich nach dem in Art. 4 lit. a) Europarats-
Konvention normierten Begriffsverständnis.54 Im Gleichklang mit der sog. 
„Mais-Rechtsprechung“ des EuGH55 verpflichtet Art. 23 Europarats-Konvention 
die Vertragsparteien dazu, wirksame, angemessene und abschreckende Sanktio-
nen, anzudrohen. Art. 26 Europarats-Konvention bestimmt, dass jede Vertrags-
partei in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ihres Rechtssystems die Mög-
lichkeit vorzusehen hat, Opfer für ihre Beteiligung an rechtswidrigen Handlun-
gen insoweit nicht zu bestrafen, als sie zu diesen Taten gezwungen wurden.56 In 
Deutschland trat die Europarats-Konvention am 1.4.2013 in Kraft.57  
 
2. Begriffsverständnis in EU-Rechtsakten 

Die Bekämpfung des Menschenhandels gehört seit jeher zu den zentralen Zielen 
der EU. 58 Die ersten Maßnahmen der EG zur Bekämpfung des Menschenhandels 
gehen bis in die neunziger Jahre zurück und dienten zunächst der Bekämpfung 
des Frauenhandels. Im Juni 1996 veranstaltete die Europäische Kommission die 
Wiener Konferenz zum Thema „Frauenhandel zum Zwecke der sexuellen Aus-
beutung“.59 Noch im selben Jahr trug die Europäische Kommission die Mittei-

                                                           
53 Das Übereinkommen findet auf alle Formen des Menschenhandels Anwendung, seien sie inner-

staatlich oder grenzüberschreitend, der organisierten Kriminalität zuzuordnen oder nicht (vgl. 
Art. 2 Europarats-Konvention). 

54 Das in Art. 4 lit. a) Europarats-Konvention normierte Begriffsverständnis entspricht der in Art. 3 
lit. a) ZP-Menschenhandel festgesetzten Definition.  

55 Hierzu vgl. ausführlich Hecker, EuStR, § 7 Rn. 20 ff.  
56 Vgl. ebenso Art. 8 RL 2011/36/EU, Teil 2 D II. 1. b). 
57 BGBl. 2013 II, S. 391 f. Vgl. ausführlich Ritter, Verbot des Menschenhandels, S. 219 ff, Zim-

mermann, Die Strafbarkeit des Menschenhandels, S. 51 f. 
58 Die besondere Aktualität des Kriminalitätsfelds des Menschenhandels spiegelt sich insbesondere 

in der zunehmenden Zahl der Opfer wider. Die Zahl der Opfer stieg innerhalb von zwei Jahren 
um 18 % an. Die Zahl der verurteilten Täter sank wiederum um 13 %. Vgl. hierzu Pape für 
bpb.de, Newsletter „Migration und Bevölkerung“ v. 30.4.2013, abrufbar unter: 
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/newsletter/159159/menschenhandel-in-europa-nimmt-
zu, Stand: 1.6.2016. 

59 Die Wiener Konferenz von 1996 war die erste europäische Konferenz zum Thema „Frauenhan-
del“, sie stellt somit den grundlegenden Schritt im Zusammenhang mit der Bekämpfung des 
Menschenhandels auf europäischer Ebene dar. Vgl. hierzu Rolf, Die Bekämpfung des Frauen-
handels, S. 116. 
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lung, „Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung“60 an den Rat und 
das EP heran. Die Mitteilung knüpfte an die im Rahmen der Wiener Konferenz 
erlangten Erkenntnisse an. Am 29.11.1996 wurde die „Gemeinsame Maßnahme 
96/700/JI zur Aufstellung eines Förder- und Austauschprogramms für Personen, 
die für die Maßnahmen gegen den Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung 
von Kindern zuständig sind“61 vom Rat der Europäischen Gemeinschaft ange-
nommen.62 Hierauf folgte die am 24.2.1997 erlassene weitere Gemeinsame 
Maßnahme der Europäischen Kommission betreffend die Bekämpfung des Men-
schenhandels und der sexuellen Ausbeutung von Kindern.63 Die Gemeinsame 
Maßnahme der Europäischen Kommission vom 24.2.1997 verfolgte das Ziel der 
verbesserten Zusammenarbeit der mitgliedstaatlichen Behörden sowie die effizi-
entere Bekämpfung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern.  
Auf europäischer Ebene wurde der Begriff „Menschenhandel“ erstmalig im 
Initiativbericht der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5.2.199664 
als „rechtswidrige Handlung einer Person, die direkt oder indirekt die Einreise 
oder den Aufenthalt eines Bürgers aus einem Drittland fördert, um ihn durch 
Betrug oder unter Anwendung von Zwang oder unter mißbräuchlicher Ausnut-
zung einer schwierigen oder durch Behördenwillkür verursachten Situation 
auszubeuten“, definiert. Im Vordergrund der Definition stand jedoch nicht die 
menschenrechtliche, sondern vielmehr die migrationsrechtliche Kriminalitäts-
problematik.65 Auch die darauffolgenden Definitionsansätze bezogen sich 
schwerpunktmäßig auf den Frauenhandel zur sexuellen Ausbeutung oder standen 
ebenso im Kontext migrationsrechtlicher Regelungszusammenhänge.66  

                                                           
60 KOM (96) 567 v. 20.11.1996. 
61 ABl. EG 1996 Nr. L 322, S. 7. 
62 Unter anderem ging hieraus das am 29.11.1996 verabschiedete Förder- und Austauschprogramm 

„STOP“ (ABl. EG 2002 Nr. L 203) hervor.  
63 Gemeinsame Maßnahme 97/154/JI v. 24.2.1997; ABl. L 63 v. 4.3.1997, S. 2. Vgl. hierzu Zim-

mermann, Die Strafbarkeit des Menschenhandels, S. 47 f. 
64 ABl. EG Nr. C 032 v. 5.2.1996, S. 88. 
65 Dasselbe gilt für die seitens des Ministerrates im Zusammenhang mit der Maßnahme zur Be-

kämpfung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung von Kindern (ABl. EG Nr. L 63 
v. 4.3.1997, S. 3) hervorgebrachte Definition, vgl. Preising, Menschenhandel, S. 62, 65. 

66 So auch das im Rahmen der „Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Par-
lament zum Thema Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung“ von der Kommission 


